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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht
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Norm

BAO §115 Abs1;

EStG 1988 §6 Z2 lita;

EStG 1988 §6 Z3;

EStG 1988 §6 Z5;

KStG 1988 §8 Abs1;

Beachte

Besprechung in:RdW 10/2006, S 659; FJ 5/2006, S 175-178;

Rechtssatz

Aufgrund der Bewertungsbestimmungen des § 6 Z 2 lit a EStG 1988 einerseits und des § 6 Z 3 EStG 1988 anderseits

kann es bei nicht mehr voll werthaltigen Forderungen zu einem Auseinanderfallen der Wertansätze bei Gläubiger und

Schuldner kommen. Der Schuldner weist die Verbindlichkeit mit dem Rückzahlungsbetrag aus, während der Gläubiger

den niedrigeren Teilwert ansetzen darf bzw muss. Durch den Wegfall der Schuld kommt es bei der

Schuldnergesellschaft zu einer Betriebsvermögensmehrung in Höhe des bilanzierten Betrages, und zwar unabhängig

davon, mit welchem Betrag der Gläubiger die Forderung ausgewiesen hat. Wenn der Wegfall der Schuld seine

Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis hat, ist die gesamte Vermögensmehrung eine steuerlich neutrale Einlage iSd §

8 Abs 1 KStG 1988 (Hinweis Heinrich, Der Verzicht des Gesellschafters auf die nicht mehr voll werthaltige Forderung, FJ

1997, 312). Der Verwaltungsgerichtshof vertritt die Ansicht, dass der Schulderlass als ein gesellschaftsrechtlich

veranlasster (einheitlicher) Vorgang auf Seiten der Schuldnergesellschaft nicht in zwei Vorgänge aufgeteilt werden

kann. Für die Betriebsvermögensmehrung, welche durch den auf die Gesellschafterstellung zurückzuführenden

Schulderlass (Forderungsverzicht) bewirkt wird, Dndet sich in keiner Weise, also auch nicht insoweit eine betriebliche

Veranlassung, als die Forderung auf Seiten des Gläubigers als nicht mehr werthaltig angesehen wird. Liegt die Wurzel

für den Verzicht auf die Forderung im Gesellschaftsverhältnis, ist die sich daraus ergebende

Betriebsvermögensmehrung bei der Gewinnermittlung der Schuldnergesellschaft zur Gänze als Einlage iSd § 8 Abs 1

KStG 1988 zu beurteilen (Hinweis Heinrich, aaO). Anders als nach der dem Beschluss des BFH vom 9. Juni 1997, GrS

1/94, BStBl 1998 II 307, zugrunde liegenden deutschen Rechtslage ist ein Schulderlass durch den Gesellschafter einer

Kapitalgesellschaft nicht dem § 6 Z 5 EStG 1988 zu subsumieren. (Hier: Unbeachtlich ist, dass in der Vereinbarung über

den Forderungsverzicht nicht angeführt wird, aus welchen Gründen der Verzicht erfolgte, obliegt es doch der

Abgabenbehörde, Feststellungen darüber zu treFen, ob der Vorgang gesellschaftsrechtlich oder betrieblich veranlasst

ist.)
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